
Schriften die anspruchsbegründenden Tatsachen im 
Zahlungsbefehlsantrag nicht in dem gleichen Umfange 
mitgeteilt werden wie in der Klagschrift.

Dabei ist eine wirkliche Begründung des Zahlungs
begehrens nicht nur eine Sachentscheidungsvoraus
setzung, sondern sie ermöglicht und erleichtert dem 
Sekretär auch die Sachprüfung selbst.

In der Sache selbst hat der Sekretär im Mahn
verfahren zu prüfen, ob der Anspruch nach dem Inhalt 
des Gesuchs begründet ist (vgl. § 691 Abs. 1 ZPO). Das 
bedeutet, daß der Sekretär in jedem Fall zu unter
suchen hat, ob die von dem G l ä u b i g e r  s e l b s t  
vorgetragenen Tatsachen überhaupt geeignet sind, die 
mit dem Zahlungsbefehlsantrag in Anspruch genom
mene Rechtsfolge auszulösen. Er muß sich dabei zu
nächst einen Überblick über die Rechtsnormen ver
schaffen, die zur Begründung des Anspruchs allgemein 
in Betracht kommen können, und danach prüfen, ob 
das Zahlungsbegehren nach den eigenen Angaben des 
Gläubigers in diesen Rechtsnormen eine Stütze findet.

Das ist nichts anderes als die Schlüssigkeitsprüfung, 
die sonst der Richter sofort nach Eingang der Klag
schrift zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung 
vorzunehmen hat. Diese Schlüssigkeitsprüfung erfolgt 
zwar auf der Grundlage des nur von einer Partei vor
getragenen Sachverhalts. Das heißt aber nicht, daß sie 
ohne jede Beziehung zur Wahrheitsermittlung stünde. 
Dies zeigt sich ganz klar in den Fällen, in denen der 
Sekretär auf Grund der Schlüssigkeitsprüfung zu dem 
Ergebnis gekommen ist, daß der Vortrag des Gläubigers 
zur Rechtfertigung des erhobenen Anspruchs noch nicht 
ausreicht. Hat dann der Gläubiger auf Grund der Be
fragung durch den Sekretär sein bisheriges Vorbringen 
ergänzt, so ist damit der Anspruch nicht nur schlüssig 
vorgetragen, sondern zugleich auch für die Aufklärung 
des Sachverhalts wichtige Arbeit geleistet worden.

Der Sekretär hilft damit beiden Parteien bei ihrer 
Prozeßführung, indem er ihnen unnötige Prozeß
handlungen erspart und ihre Aufmerksamkeit auf 
die für die Berechtigung des erhobenen Anspruchs 
wesentlichen Punkte lenkt. Es Hegt im wohlverstan
denen Interesse des Gläubigers, wenn er so schnell wie 
möglich erfährt, daß sein Anspruch nach den Angaben, 
die er selbst erstattet hat, überhaupt keine Stütze im 
Gesetz findet oder bezüglich welcher Punkte weitere 
Angaben zur Rechtfertigung des Anspruchs erforder
lich sind. Dem Schuldner kommt diese prozeßleitende 
Tätigkeit des Sekretärs insofern zugute, als ihm mit 
dem Zahlungsbefehl zugleich das weitere, auf Be
fragen des Sekretärs ergänzte Vorbringen des Gläu
bigers zugestellt wird. Der Schuldner erhält damit eine 
bessere Gelegenheit zur Überprüfung seines Stand
punktes. Entschließt er sich zur Einlegung des Wider
spruchs, so wird in dem weiteren Verfahren der Antrag 
auf Erlaß des Zahlungsbefehls als Güteantrag und als 
Klagschrift behandelt (vgl. §§ 495a, 499a Satz 1, 499e 
Abs. 1 Satz 2, 696 Abs. 3 ZPO). Enthält das Gesuch des 
Gläubigers zur Begründung des Anspruchs nur ein 
paar Worte im Telegrammstil, so bereitet dies Schwie
rigkeiten in der weiteren Durchführung des Verfahrens, 
welche erst durch Auflagenbeschlüsse des Prozeß
gerichts behoben werden müssen. Der Übergang in das 
gewöhnliche Zivilverfahren vollzieht sich jedoch rei
bungslos, wenn der Gläubiger seiner Mitwirkungspflicht 
im Mahnverfahren in vollem Umfange nachkommt und 
der Sekretär unter sorgfältiger Prüfung des Antrages 
den Gläubiger zur Erfüllung dieser Pflicht anhält.

Hat der Gläubiger in seinem Gesuch auf Erlaß eines 
Zahlungsbefehls die anspruchsbegründenden Tatsachen 
vollständig vorgetragen, so ist der Sekretär, fal’s ein 
Anspruch aus Vertrag geltend gemacht wird, auch viel 
eher in der Lage, die Vereinbarungen der Parteien auf 
ihre Rechtsgültigkeit hin zu untersuchen. Ergeben sich 
Anhaltspunkte dafür, daß die Parteien mit ihren Ver
einbarungen gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen 
haben oder daß der abgeschlossene Vertrag aus anderen 
Gründen nichtig ist, so ist der Anspruch des Gläubigers 
nicht eher schlüssig dargelegt, bis- er durch weiteren 
Vortrag diese aufgetretenen Zweifel an der Rechtswirk
samkeit der Vereinbarungen beseitigt hat. Darauf muß 
der Sekretär bei der Schlüssigkeitsprüfung achten. Die 
Entschließungen, die er durch Erlaß des Zahlungs

befehls und des Vollstreckungsbefehls trifft, dienen der 
Durchsetzung unserer demokratischen Gesetzlichkeit. 
Auch das Mahnverfahren darf nicht dazu benutzt wer
den, daß ein vom Gesetz nicht anerkannter Parteiwille 
in einem formalen Verfahren sanktioniert wird.

Der Sekretär übt also eine sehr verantwortungsvolle 
Tätigkeit aus, wenn er den Antrag auf Erlaß des 
Zahlungsbefehls auf seine Vollständigkeit und den mit 
ihm geltend gemachten Anspruch auf seine Schlüssig
keit hin prüft. Was im gewöhnHchen Zivilverfahren 
mit mündlicher Verhandlung und Beweisaufnahme bei 
der Angabe des Anspruchsgrundes gefordert wird, eine 
wirklich vollständige Begründung des Anspruchs, das 
muß erst recht im Mahnverfahren gefordert werden, in 
welchem der Sekretär ohne mündliche Verhandlung 
und — was den Nachweis der anspruchsbegründenden 
Tatsachen anbelangt — ohne Beweisaufnahme seine 
Entscheidung trifft. Wenn der auf der Vorderseite des 
Formulars vorhandene Raum für die Begründung des 
Anspruchs nicht ausreicht, dann muß die Rückseite 
dazu benutzt werden oder dem Formular ein weiteres 
Blatt als Anlage beigegeben werden, wie dies Gläu
biger, die ihre Mitwirkungspflicht im Mahnverfahren 
sorgsam erfüllen, schon immer tun. Es ist Aufgabe des 
Sekretärs, auch in dieser Hinsicht erzieherisch auf die 
Gesuchstel'er einzuwirken. Kommt es wegen des Ge
suchs zu einer mündlichen Rücksprache mit dem Gläu
biger, so hat der Sekretär dabei Gelegenheit, diesen da
von zu überzeugen, daß eine umfassende Begründung 
des Zahlungsbegehrens nicht zuletzt auch in seinem 
eigenen Interesse liegt. Wird das Gesuch um Erlaß des 
Zahlungsbefehls lediglich mündlich angebracht, dann 
ist zwar die Aufnahme eines Protokolls im allgemeinen 
nicht zwingend vorgeschrieben (vgl. § 702 ZPO), aber 
sehr ratsam; der Sekretär wird auf jeden Fall das 
mündliche Vorbringen des Gläubigers durch eine 
Aktennotiz festhalten, damit bei späteren Nachprüfun
gen ersichtlich ist, auf Grund welcher Unterlagen er 
seine Entschließungen getroffen hat.

Stellt der Sekretär bei der Prüfung des Antrags fest, 
daß bestimmte Sachentscheidungsvoraussetzungen nicht 
gegeben sind oder daß der Anspruch nach dem eigenen 
Vorbringen des Gläubigers nicht begründet ist, dann 
weist er das Gesuch zurück (§ 691 Abs. 1 -ZPO).

Eine sofortige Zurückweisung kommt allerdings nur 
dann in Betracht, wenn die Behebung des dem Erlaß 
des Zahlungsbefehls entgegenstehenden Hindernisses 
aussichtslos erscheint, wenn beispielweise ein noch 
nicht fälliger oder ein anderer für das Mahnverfahren 
unzulässiger Anspruch geltend gemacht worden ist. In 
allen anderen Fällen würde eine sofortige Zurück
weisung des Gesuchs eine bürokratische, dem demo
kratischen Charakter unseres Zivilverfahrens wider
sprechende Entscheidung sein. Das Gesetz schreibt zwar 
die Anhörung des Gläubigers vor der Zurückwe’sung 
des Gesuchs nur für die Fälle vor, in denen die Zurück
weisung des gesamten Gesuchs deshalb erfolgen soll, 
weil „der Zahlungsbefehl nur in Ansehung eines Teiles 
des Anspruchs nicht erlassen werden kann“ (§ 691 
Abs. 2 ZPO). Gleiches muß aber stets gelten, wenn 
Aussicht besteht, daß das aufgetretene Hindernis be
hoben werden kann. Sind z. B. die Angaben zum Grund 
des erhobenen Anspruchs lückenhaft gewesen, so hat 
der Sekretär dem Gläubiger erst Gelegenheit zur Be
hebung dieses Mangels zu geben. Dies folgt aus der 
allgemeinen Verpflichtung unserer demokratischen 
Justizorgane, allen Staatsbürgern, die um gerichtliche 
Hilfe nachsuchen, helfend und beratend zur Seite zu 
stehen und ihnen keine unnötigen Schwierigkeiten zu 
bereiten. Dabei kann der Sekretär dem Gläubiger auch 
eine Frist zur Behebung des aufgetretenen Mangels 
setzen (§ 279a Satz 1 ZPO analog). Der Sekretär kann 
sich aber in geeigneten Fällen seine Unterlagen auch 
ohne Mitwirkung des Gläubigers beschaffen, z. B. durch 
Heranziehung von Akten. Erst wenn das Hindernis 
trotz dieser Maßnahmen des Sekretärs nicht behoben 
werden kann, wird das Gesuch zurückgewiesen.

Diese Zurüdeweisung des Gesuchs um Erlaß des 
Zahlungsbefehls trifft der Sekretär in Form einer Ver
fügung. Mit dieser muß dem Gesuchsteller überzeugend 
dargetan werden, warum seinem Antrag nicht statt
gegeben worden ist. Deshalb ist es eine Selbstverständ-
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